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Rechtssatz

Aus den Vorschriften des § 22 Tir TierzuchtG 1995 betre6end die Anerkennung von Zuchtorganisationen kann kein

Recht eines Züchters auf Tätigwerden der Landwirtschaftskammer für Tirol im Rahmen ihrer Aufsichtsbefugnis

abgeleitet werden.
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